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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.2020

Norm

UrhG §59b Abs2

Rechtssatz

§ 59b Abs 2 UrhG scha.t – bei Vorliegen der inhaltlichen Voraussetzungen (insbesondere Verstoß gegen Treu und

Glauben) – einen Anspruch auf Erteilung der Bewilligung (Lizenz) durch den berechtigten Rundfunkunternehmer zu

angemessenen Bedingungen. Eine vertragliche (Zwangs?)Lizenz muss grundsätzlich geltend gemacht und durchgesetzt

werden. Wird eine Weitersendung bereits vorgenommen, muss zumindest der unstrittige Teil der Lizenzgebühr gezahlt

oder sichergestellt werden.
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Beisatz: Die Bestimmung der angemessenen Lizenzgebühren (bzw des strittigen Teils) würde den Rahmen des

Provisorialverfahrens sprengen. (T1)
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